
AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN GEM. ART. 14/2 GEK (gültig ab 01.01.2007) 

 

Gestützt auf die letzten Rechnungsergebnisse über die Abwasserbeseitigung und den Bestimmungen des 

Gesetzes über die Erschliessungskosten der Gemeinde (GEK) hat der Gemeindevorstand beschlossen, die 

Gebühren der Abwasserbeseitigung ab 2007 (gemäss Budget) wie folgt festzusetzen: 

   

Wohnungen mit mittlerem Abwasseranfall    

Grundgebühr  Fr. 247.-- 

Gebühr pro Person  Fr. 75.-- 

 

Wohnungen mit grossem Abwasseranfall 

Grundgebühr   Fr. 493.-- 

Gebühr pro Person   Fr. 75.-- 

 

Ferien- und Zweitwohnungen 

Grundgebühr  Fr. 247.-- 

Gebühr pro Bett  Fr. 75.-- 

 

Gastwirtschaftsbetriebe 

Grundgebühr   Fr. 493.-- 

Gebühr pro Hotelbett  Fr. 75.-- 

Gebühr pro Sitzplatz (Restaurant)  Fr. 18.-- 

 

Kantinen 

Grundgebühr  Fr. 493.-- 

Gebühr pro Bett  Fr. 75.-- 

Gebühr pro Sitzplatz (Kantine)  Fr. 18.-- 

 

Gewerbe mit mittlerem Abwasseranfall 

Grundgebühr  Fr. 247.-- 

Gebühr pro effektivem Arbeitsplatz   Fr. 18.-- 

 

Gewerbe mit grossem Abwasseranfall 

Grundgebühr   Fr. 493.-- 

Gebühr pro effektivem Arbeitsplatz   Fr. 18.-- 

 

Camping Islas 

Wohnwagen  Grundgebühr Fr. 247.-- (per 7  Monate)   Fr. 144.-- 

 Liegestellen Fr. 75.--   (per 7  Monate)  Fr. 44.-- 

Passanten  Pauschale für 10 Einheiten  Fr. 2'468.-- 

Kiosk  Pauschale  Fr. 493.-- 

 

Landwirtschaft  (je angeschlossenem Betrieb) 

Grundgebühr   Fr. 178.-- 

Gebühr pro effektivem Arbeitsplatz   Fr. 18.-- 

 

Rhätische Bahn AG 

Öffentliche WC-Anlagen  Pauschalgebühr    Fr. 987.-- 

 

Sofern Veränderungen der effektiven Betriebskosten von mind. 10 % eintreten, sind die Gebühren 

entsprechend anzupassen. 

 

Ab 1. Januar 2004 wurde die Gemeinde Filisur für die Abteilung „Abwasser“ der Mehrwertsteuerpflicht 

unterstellt. MwSt-Nr. 590503. 
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